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Unterrichtung 

Hannover, den 19. Dezember 2019 

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages 
- Landtagsverwaltung - 

Fassung der zweiten Beratung 

Nach dem Ergebnis der Einzelberatung in der zweiten Beratung in der 67. Sitzung am 
19. Dezember 2019 erhalten § 1 sowie die Anlage 1 des Entwurfs eines Gesetzes über die Fest-
stellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020 - HG 2020 -)  
folgende Fassung: 

§ 1 

¹Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird in Einnahme und Ausgabe auf 
34 732 255 000 Euro festgestellt. ²Die Summe der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 
ausgebrachten Ermächtigungen, über das Haushaltsjahr 2020 hinaus Verpflichtungen zulasten des 
Landes einzugehen, wird festgestellt auf 3 223 313 000 Euro. 

3
Die einzelnen Einnahmen, Ausga-

beermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus den Einzelplänen, die im 
Gesamtplan (Anlage 1) in der Haushaltsübersicht zusammengefasst sind. 
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